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Anhörung des Innenausschusses des Hessischen Landtags 21-2623 am 26.11.2025 

 
 
Sehr geehrte Frau Kehrein, 
 
in obiger Angelegenheit danke ich für die Gelegenheit, für die Stadt Kassel zum 
Gesetzgebungsvorhaben für ein Kommunalflexibilisierungsgesetz Stellung nehmen zu 
dürfen. 
 
Dem Grunde nach ist sehr zu begrüßen, dass der Hessische Landesgesetzgeber dem Thema 
der Entbürokratisierung annimmt, da die Vielzahl der in der Verwaltungspraxis zu 
beachtenden Vorschriften und Regeln unbestrittener Maßen Ursache für erhebliche 
Einschränkungen der Flexibilität und der Geschwindigkeit sowohl des 
Verwaltungsverfahrens, als auch der wirtschaftlichen Betätigung von Unternehmen und 
Personen sind. Gleichermaßen tragen die hieraus resultierenden komplexen Prozesse in 
einem nicht unbeachtlichen Maße zur Kostensteigerung bei und haben insofern negativen 
Einfluss auf Standortqualitäten und Wettbewerbsbedingungen. 
 
So sehr die Motivation des Gesetzgebers zu begrüßen ist, so wenig vermag der vorliegende 
Entwurf für ein Kommunalflexibilisierungsgesetz als ein Instrument zur effektiven und 
rechtssicheren Erreichung des angestrebten Gesetzeszwecks zu überzeugen. 
 
Vielmehr erweist sich der Gesetzesentwurf nicht nur als ungeeignet, sondern geradeheraus 
als kontraproduktiv. Er begegnet ferner durchgreifenden (verfassungs-)rechtlichen 
Bedenken. Hierzu im Einzelnen: 
 
 
I. 
Der Gesetzgeber beabsichtigt, mit dem KommFlex Kommunen bei der Wahrnehmung von 
Aufgaben durch Entbürokratisierung und Standardabbau merklich zu entlasten.. 
Erreicht werden soll das dadurch, dass Kommunen in die Lage versetzt werden sollen, 
Entlastungen von landesrechtlichen Vorgaben (Standards) bei der Erfüllung kommunaler 
Aufgaben auf Antrag für einen bestimmten Zeitraum zu erproben. 
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Im Rahmen eines antragsabhängigen Verfahrens sollen Kommunen selbst bestimmen, 
welche landesrechtlich vorgegebenen Standards für einen bestimmten Zeitraum von 
maximal vier Jahren entfallen. 
 
Der Anwendungsbereich der probeweisen Befreiung von Standards durch das hessische 
Gesetz beschränkt sich (naturgemäß) auf landesrechtlich bestimmte Standards. Gesetzliche 
Festlegungen, die ihren Ursprung auf anderen legislativen Ebenen (EU, Bund) haben, sind 
nicht betroffen.  Nach zutreffender Einschätzung dürfte auch kein hessisches Gesetz, das 
auf der Umsetzung von EU-Richtlinien beruht, in den Anwendungsbereich einbezogen sein. 
Es fehlt in der Gesetzesbegründung eine Einschätzung, wie viele hessische gesetzliche 
Standards überhaupt für den Anwendungsbereich übrig bleiben. Der Anwendungsbereich 
verschmälert sich weitergehend dadurch, dass nur Rechtsgrundlagen gebundener 
Verwaltung, nicht jedoch Ermessensvorschriften erfasst sind. 
 
II. 
Das Land Hessen verlagert die Aufgabenlast für die Verantwortung zur beabsichtigten 
Bereinigung von Standards auf die Kommunen. Der Gesetzesentwurf sieht ein förmliches 
Antragsverfahren vor, das im Widerspruch zum angedachten Ziel, Kommunen von 
Bürokratie zu entlasten, steht. So ist z.B. vorgesehen, dass über Änderungen bei 
Bearbeitungsstandards die zuständige Aufsichtsbehörde in Kenntnis gesetzt werden muss, 
dass Anträge zu begründen sind, wobei die Begründung darlegen muss, warum ein in einer 
Vorschrift vorgegebener Standard als bürokratielastig empfunden wird. Weiterhin ist in der 
Begründung darzulegen, warum der Sinn und Zweck einer Regelung auch nach 
Standardabbau erreicht werden kann und welchem Ziel der Antrag dient. 
Über die Genehmigung von Anträgen entscheidet das jeweils für die Aufgabenerfüllung 
zuständige Ministerium, wobei jeder Antrag über das für kommunale Angelegenheiten 
zuständige Ministerium eingehen muss.  
Anstelle mit landeseigenen Personalressourcen einen sinnhaften Evaluationsprozess unter 
Anhörung der verbandsmäßig organisierten Kommunen zur Herabsetzung der in dem 
vorbezeichneten Anwendungsbereich liegenden Standards durchzuführen und zu 
entscheiden, die Standards vertretbar zu senken, wird ein ausgesprochen umfänglicher 
bürokratischer Prozess der erforderlichen Einzelfallbeantragung  der Kommunen mit der 
Notwendigkeit geschaffen, auch jeden aus den Kommunen gestellten Einzelfallantrag 
durch die Landesverwaltung zu prüfen und zu entscheiden. Hier wird Bürokratie wenig 
sinnhaft mit Bürokratie bekämpft. 
 
Durchgreifend bedenklich in rechtlicher Hinsicht ist, dass das Vorhaben das hohe Risiko 
birgt, dass zukünftig in Hessen keine landesweit einheitliche Rechtsanwendung erfolgen 
würde, was dem Grundsatz der landesweiten Gleichbehandlung zuwider laufen würde. Es 
wäre dann orts- bzw. zufallsabhängig, in welcher Art und Weise gesetzliche 
Verwaltungsaufgaben von einzelnen Kommunen wahrgenommen, bearbeitet und erfüllt 
würden. Darin könnte aus der Perspektive grundrechtstragender Rechtssubjekte der 
Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 GG) gesehen werden. 
 
Kommunen sollen selbst identifizieren, welche Standards reduziert werden sollen. Damit 
ist, wie bereits angeführt, eine Abwälzung der Verantwortung bei der Gesetzesanwendung 
auf die kommunale Ebene verbunden.  Gleichzeitig definiert der Landesgesetzgeber aber 
auch für wenige Anwendungsbereiche Entbürokratisierungsmaßnahmen, die für alle 
Kommunen als abstrakt-generelle Regelung umgesetzt werden sollen. 
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Gerade im Hinblick auf das grundgesetzlich verankerte Bestimmtheitsgebot ist nicht 
nachvollziehbar, warum der Landesgesetzgeber in definierten Bereichen Regelungen selbst 
treffen will, in anderen Bereichen es aber den Kommunen überlassen will, 
Entbürokratisierungsbedarf zu identifizieren und einzelne 
Entbürokratisierungsmaßnahmen selbst voranzutreiben und letztlich selbst zu 
verantworten. Eine Normenklarheit wird damit unterlaufen.  
 
Nach dem vorliegenden Entwurf sollen Kommunen selbst prüfen, welche Standards in 
ausschließlich landesrechtlichen Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften überflüssig und damit ganz oder teilweise verzichtbar sind oder 
herabgesetzt werden können, um eine Entbürokratisierung voranzutreiben. Bundes- und 
europarechtliche Vorgaben bleiben unberührt. Als Standards sollen alle verbindlichen 
Vorgaben in Betracht kommen, die in Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften für die Aufgabenerfüllung durch kommunale Körperschaften 
erlassen wurden. Erfasst werden sollen Standards, die personelle und sachliche sowie 
Verfahrensregelungen betreffen.  
Das Verfahren soll antragsabhängig ausgestaltet werden, d. h. Anträge auf Dispens von 
landesrechtlichen Vorgaben sollen von den Kommunen gestellt und vom nach Landesrecht 
für die jeweilige Regelungsmaterie zuständigen Ministerium bearbeitet und entschieden 
werden.  
 
Darin könnte ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung gesehen werden. Vom 
Landesgesetzgeber formalgesetzlich aufgestellte abstrakt-generelle Vorgaben im Hinblick 
auf die Anwendung von Rechtsvorschriften würden von der Exekutive teilweise oder 
vollständig außer Kraft gesetzt. Von der Legislative beschlossene Vorgaben dürfen indessen 
nur von der Legislative selbst außer Kraft gesetzt werden, nicht aber von der Exekutive.  
 
Der Verzicht oder die Herabsetzung personeller Standards kann nicht das Mittel sein, um 
Schwierigkeiten bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal (Stichwort: 
Fachkräftemangel) zu begegnen, denn es würde zu Einschränkungen im Hinblick auf 
Bearbeitungszeit und Bearbeitungstiefe führen. Diese Einschränkungen könnten wiederum 
dazu führen, dass der Verwaltungsrechtsweg häufiger beschritten werden würde. Dadurch 
könnte es zu einer erheblichen Mehrbelastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit kommen. 
Eine Kompensation z.B. durch neue Richterstellen sieht der Gesetzesentwurf aber nicht vor. 
Ein Anstieg verwaltungsgerichtlicher Verfahren könnte bei Kommunen auch zu erheblichen 
finanziellen Mehrbelastungen führen, wenn aufgrund negativer Entscheidungen die 
Kommunen die Verfahrenskosten übernehmen müssten. Eine finanzielle Kompensation für 
die Kommunen ist im Gesetzesentwurf ebenfalls nicht vorgesehen. 
 
Verfahrensstandards, also Vorschriften, die eine bestimmte Form der Beteiligung anderer 
Verwaltungsträger bei der Erfüllung kommunaler Aufgaben vorsehen, haben ihren Sinn 
und Zweck darin, möglichst frühzeitig unterschiedliche Interessen bei der Erfüllung von 
Verwaltungsaufgaben zu berücksichtigen und möglichst in einem frühen Stadium der 
Entscheidungsfindung einvernehmliche Lösungen, die unterschiedlichsten Interessen 
gerecht werden, zu finden. Die Herabsetzung bzw. der vollständige Wegfall dieser 
Beteiligung könnte ebenfalls dazu führen, dass Uneinigkeiten zwischen Verwaltungsträgern 
im Verwaltungsrechtsweg vor den Verwaltungsgerichten ausgefochten werden müssten. 
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Damit könnten für die Kommunen weitere finanzielle Belastungen durch Verfahrenskosten 
einhergehen. 
 
In der Begründung des Gesetzesentwurfs wird ausgeführt, dass das KommFlex es u.a. 
ermöglichen soll, dass Landkreise Aufgaben kreisangehöriger Gemeinden wahrnehmen. 
Um diesen Regelungszweck zu erreichen, ist kein neues Gesetz erforderlich. Das Gesetz 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) ermöglicht dies bereits jetzt schon. 
 
III. 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das KommFlex die Möglichkeit schaffen soll, 
dass kommunale Körperschaften flexibel auf die Herausforderungen der örtlichen 
Gegebenheiten und auf den demographischen Wandel reagieren können. 
Durch das Gesetz findet eine Verantwortungsverlagerung zu Lasten der Kommunen statt. 
Das Gesetz schafft ein hohes Maß an neuer Bürokratie und verletzt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit den Grundsatz der Gleichbehandlung und der Gewaltenteilung.   
Es besteht das Risiko, dass eine landeseinheitliche Rechtsanwendung in Hessen nicht mehr 
gewährleistet ist und dass die Bearbeitung von gesetzlichen Verwaltungsaufgaben 
ortsabhängig erfolgen wird.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Sven Schoeller 
Oberbürgermeister 



                                                                                                                              
 
 

Hessischer Landtag 
Innenausschuss 
Schlossplatz 1–3 
65183 Wiesbaden 
 
 
 
per Mail an 
h.dransmann@ltg.hessen.de 
und c.kehrein@ltg.hessen.de 
 
 
 
Gesetzentwurf  
Fraktion der CDU  
Kommunales Flexibilisierungsgesetz (KommFlex) 
– Drucks. 21/2623 – 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender des Innenausschusses Hering, 

sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 

 

wir danken für die Gelegenheit, zum Entwurf der CDU-Fraktion 
und der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag für ein 
Kommunales Flexibilisierungsgesetz Stellung nehmen zu 
dürfen. 
 
Das Vorhaben zum Standardabbau wird von uns grundsätzlich 
begrüßt. Gleiches gilt für die Anpassungen des 
Kommunalrechts im Sinne der Artikel 2 ff des Entwurfs.  
 
Aus den Reihen unserer Mitgliedschaft wird allerdings 
vorgetragen, dass das Antragsverfahren zum Standardabbau 
zu aufwendig sei, dies gelte insbesondere für die 
vorgeschriebene Begründung. 
 
Ergänzend merken wir an, dass dieses Gesetz nicht dazu 
führen darf, dass der Gesetzgeber eigene Bemühungen zur 
Entbürokratisierung von Fachgesetzen entschleunigt. 
Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang insbesondere 
das bereits im Jahr 2024 zur Novellierung angekündigte 
Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz und die von 
den Kommunen dringend erwarteten Erleichterungen bei der 
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900.3 Gi/Bö 
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Vergabe von Leistungen durch entsprechende Anpassungen des Hessischen Vergabe- 
und Tariftreuegesetzes. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung unserer Hinweise.  
 
Wir werden baldmöglichst mitteilen, wer unser Haus bei der mündlichen Anhörung 
vertreten wird. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Stephan Gieseler 
Direktor 































Bürgermeister der Stadt Spangenberg 
Öffentliche mündliche Anhörung des Innenausschusses des Hessischen Landtags 
Kommunales Flexibilisierungsgesetz (KommFlex) – Drucks. 21/2623 – 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst möchte ich ausdrücklich die Bemühungen und Ergebnisse des Hessischen 
Innenministeriums im Bereich des Brandschutzes lobend hervorheben. Hier sind bereits 
wichtige Schritte unternommen worden, um überhöhte Standards und Anforderungen zu 
überprüfen und praxistauglicher zu gestalten. 

Aus der täglichen Arbeit einer ländlichen Kommune heraus möchte ich Ihnen einige 
Themenbereiche aus meiner Perspektive aufzeigen, in denen sich starre gesetzliche 
Regelungen, überzogene Standards oder komplizierte Verwaltungsverfahren als hinderlich für 
eine effiziente kommunale Arbeit erweisen. Diese Beispiele verdeutlichen, wo das geplante 
Kommunale Flexibilisierungsgesetz (KommFlex) ansetzen kann, um Kommunen 
tatsächlich zu entlasten und flexible, praxisgerechte Lösungen zu ermöglichen. 

Die nachfolgenden Punkte fassen reale und teils aktuelle Problemstellungen zusammen, die 
ich Ihnen im Rahmen der Anhörung gern im Detail erläutern werde. Eine ausführliche 
schriftliche Fassung erhalten Sie im Anschluss. 

 

1. Straßenverkehr – Festlegung von Ortstafeln 

Bei der Festlegung oder möglichen Versetzung von Ortstafeln – insbesondere entlang von 
Bundesstraßen – haben die Kommunen derzeit kaum Mitspracherechte. Selbst wenn örtliche 
Gegebenheiten und städtebauliche Entwicklungen, wie beim geplanten Neubau des 
Feuerwehrhauses in Spangenberg, eine Anpassung sinnvoll erscheinen lassen, sind die 
Verfahren unflexibel, langwierig und stark reglementiert. 
- Hier braucht es mehr Entscheidungsspielraum und Vertrauen in die örtliche Sachkompetenz 
der Kommunen. 

 

2. Radwegestandards im ländlichen Raum 

Die bestehenden technischen Standards für den geförderten Radwegebau orientieren sich an 
den Anforderungen städtischer Ballungsräume. Für ländliche Regionen führen diese 
Vorgaben zu überhöhten Kosten und realitätsfernen Anforderungen. 
Für Radwege zwischen Ortsteilen, die überwiegend Freizeit- und Familienradlern dienen, 
müssen kostengünstige, pragmatische und den örtlichen Gegebenheiten angepasste Lösungen 
zugelassen werden. 
- KommFlex sollte die Möglichkeit eröffnen, angepasste Standards modellhaft zu erproben – 
oder regional differenzierte Standards zuzulassen. 

 

 



 

3. Denkmalschutz und Stadtentwicklung 

In historisch gewachsenen Innenstädten geraten Kommunen häufig in Konflikt mit starren 
Denkmalschutzauflagen. Selbst bei Gebäuden, die nachweislich nicht mehr wirtschaftlich 
sanierbar sind, verhindern starre Vorgaben sinnvolle städtebauliche Entwicklungen. 
- Erforderlich sind praxistaugliche und verhältnismäßige Verfahren, die kommunale 
Entwicklung ermöglichen, ohne den Denkmalschutz zu vernachlässigen. 

 

4. Vertrauen zwischen Behörden 

Die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und kommunalen Ebenen ist vielfach von 
Misstrauen und übermäßiger Kontrollbürokratie geprägt. Selbst einfache Fördervorgänge 
erfordern heute mehrfach redundante Nachweise, Beglaubigungen und Prüfungen – auch 
dann, wenn kommunale Amtsträger persönlich für die Richtigkeit ihrer Angaben einstehen. 
- Es braucht wieder mehr gegenseitiges Vertrauen, klare Zuständigkeiten und vereinfachte 
Nachweisverfahren. 

 

5. Förderpraxis – Fristen und Richtlinien 

Viele Förderprogramme sind für kleinere Kommunen kaum praktikabel: 

• Förderaufrufe erfolgen mit extrem kurzen Fristen, die eine inhaltliche Vorbereitung 
und politische Beschlussfassung unmöglich machen. 

• Richtlinien enthalten teils unklare oder realitätsferne Vorgaben, z. B. zur 
Materialverwendung („nur heimische Hölzer“) oder zu unbestimmten ökologischen 
Aufwertungen. 

Dies führt zu erheblicher Unsicherheit, überbordender Bürokratie und teilweise zu einer 
Ungleichbehandlung kleiner Kommunen gegenüber größeren Städten. 
- KommFlex sollte Raum schaffen, um praxisgerechtere Förderverfahren, realistische Fristen 
und klar nachvollziehbare Bewertungsmaßstäbe zu erproben. 

 

Abschließende Bemerkung 

Die genannten Beispiele machen deutlich: 
Unsere Kommunen brauchen weniger starre Vorgaben und mehr Vertrauen in ihre eigene 
Gestaltungskompetenz. Das Kommunale Flexibilisierungsgesetz kann hier einen 
entscheidenden Beitrag leisten – indem es praxisnahe Lösungen erprobt, Entscheidungswege 
verkürzt und die Eigenverantwortung der Städte und Gemeinden stärkt. 



Ich bitte Sie daher herzlich, die aufgezeigten Punkte im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu 
berücksichtigen und weiterhin an praxisgerechten, unbürokratischen Lösungen für unsere 
Kommunen mitzuwirken. 

Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Rehm 
Bürgermeister der Stadt Spangenberg 

 



 

 
 

Verband der kommunalen  

Wahlbeamten in Hessen 

vormals Landesverband Hessischer Bürgermeister 

 
 
 
 
 
VKWH ● Henri-Dunant-Str. 13 ●   63165 Mühlheim a.M. 
 

Nur per E-Mail an h.dransmann@ltg.hessen.de 
                          c.kehrein@ltg.hessen.de 

 
Hessischer Landtag  

Der Vorsitzende des Innenausschusses 
Herrn Thomas Hering, MdL 

Schlossplatz 1-3 

65183 Wiesbaden 
 

Mühlheim am Main, den 5. November 2025 

Öffentliche mündliche Anhörung des Innenausschusses des 

Hessischen Landtages zum Gesetzentwurf der Fraktion der 

CDU und der Fraktion der SPD für ein Kommunales Flexibili-

sierungsgesetz (KommFlex, LT-Drucks 21/2751) 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

zunächst dürfen wir uns als Interessenverband, dem über 350 aktive 

und ehemalige hessische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an-

gehören, für die Möglichkeit, zu einem für hessische Kommunen und 

Landkreise überaus wichtigen Gesetzesvorhaben eine Stellung-

nahme abgeben zu können, herzlichst bedanken. An der mündlichen 

Anhörung am 26.11.2025 nimmt unser Geschäftsführer Karl-Chris-

tian Schelzke teil. 

Es kommt spät, aber nicht zu spät. In einer Zeit, in der nicht nur die 

kommunale Ebene in Hessen unter erheblichen finanziellen Druck 

geraten ist und mit zum Teil überbordenden Vorschriften und Rege-
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lungen belastet wird, unterstützen wir die anstehende Gesetzesiniti-

ative ausdrücklich und geben der Hoffnung Ausdruck, dass dies ein 

erster Schritt auf dem schwierigen Weg zu einer durchgreifenden 

Entbürokratisierung sein möge. Hierbei darf es jedoch nicht allein 

um im Einzelfall zu ermöglichende Standardbefreiungen gehen. Viel-

mehr gilt es, nicht nur auf Landes- und Bundesebene, sondern auch 

auf EU-Ebene bürokratiefördernde Gesetze und Richtlinien zu ändern 

beziehungsweise wegfallen zu lassen. Leider wird dies auf EU-Ebene 

erfahrungsgemäß kaum gelingen, da dort das Verharrungsvermögen 

unbegrenzt zu sein scheint. 

Es sind vor allem die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die vor 

Ort den kritischen Fragen der Bürgerinnen und Bürger ausgesetzt 

sind und ihnen zu erklären haben, warum leidvolle Einsparungen er-

forderlich sind und warum vieles lang dauert und mit viel „Papier-

kram“ einhergeht. 

Die angestrebte Flexibilisierung bewirkt hoffentlich nicht nur eine 

Entlastung der Kommunalverwaltungen, sondern ermöglicht auch 

durch mehr Effizienz eine größere Bürgernähe. Wenn bei den Bür-

gern der Eindruck entsteht, dass die Verwaltung, insbesondere die 

unmittelbar zu erlebende kommunale Verwaltung, wegen völlig 

überzogener Vorschriften immer eingeschränkter handlungsfähig ist, 

schwindet das Vertrauen in staatlichen Institutionen und damit auch 

in die kommunale Demokratie. Das trifft insgesamt unseren demo-

kratischen Rechtsstaat. In der 1952 dem Hessischen Landtag zuge-

leiteten amtlichen Begründung für eine Reform der Hessischen Ge-

meindeordnung wird ganz klar zum Ausdruck gebracht: „…hier (in 

den Kommunen) sammelt überhaupt der Bürger die Eindrücke und 

Erfahrungen, nach denen er den ganzen Staat beurteilt“ (LT-Ds 2. 

WP Nr. 256 S. 438). 

Leider werden mit dem verpflichtenden Antragsverfahren (§ 3 

StbG)-E neue bürokratische Hürden geschaffen.  
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Warum wird nicht ein einfacherer Weg gewählt? Wir schlagen eine 

niedrigschwellige Lösung vor. Mit einer Anzeige- und Berichtspflicht 

wäre nach unserer Einschätzung dem Ziel des Bürokratieabbaus ein-

facher, schneller und wohl auch effizienter gedient. Der zuständigen 

Aufsichtsbehörde bliebe es unbenommen, im Bedarfsfall einzuschrei-

ten. Zumindest sollte in § 3 Abs. StBG-E der Entscheidungszeitraum 

für Anträge auf acht Wochen vorgegeben werden. 

Um die weitere und auch erforderliche Diskussion zu beleben, sei es 

gestattet, Sabine Kuhlmann, Mitglied des Nationalen Normenkon-

trollrates und Professorin an der Universität Potsdam (Lehrstuhl für 

Politikwissenschaft, Verwaltung und Organisation) zu zitieren. Sie 

hat in einem in der Zeitung „Nordkurier“ unter der Überschrift „Ohne 

Druck von außen können wir Bürokratie nicht abbauen“ am 24. Au-

gust 2023 erschienenen Interview Folgendes ausgeführt. „In Schwe-

den gab es zum Beispiel das Experiment der freien Kommunen. Dort 

wurden einige Gemeinden von bestimmten staatlichen Regulierun-

gen freigestellt. Und in der Tat war das ein Erfolg, man hat festge-

stellt, dass es gar nicht notwendig war, die Kommunen so eng zu 

regulieren. Ich finde diese Idee sehr gut. Allerdings ist das für 

Deutschland schon ein fast zu radikaler Ansatz. Dafür müsste man 

eine Risikobereitschaft mitbringen, die es in unserer Verwaltungs-

kultur schlicht nicht gibt.“  

https://www.nordkurier.de/politik/buerokratie-irrsinn-ist-deutschland-nur-noch-il-

legal-handlungsfaehig-1858615 

Abschließend bitten wir, um die vom Gesetzgeber beabsichtigten 

Entbürokratisierung weiter voranzubringen, die in Art. 2 Nr. 7 beab-

sichtigte Ergänzung von § 112 Abs. 3 HGO Hessischen Gemeinde-

ordnung dahingehend zu ändern, dass Gemeinden grundsätzlich auf 

die Erstellung von Rechenschaftsberichten verzichten können. Eine 

solche Regelung – so die Meinung vieler unserer Mitglieder – führte 

zu einer sehr beachtlichen Einsparung an Verwaltungsaufwand. Er-

https://www.nordkurier.de/politik/buerokratie-irrsinn-ist-deutschland-nur-noch-illegal-handlungsfaehig-1858615
https://www.nordkurier.de/politik/buerokratie-irrsinn-ist-deutschland-nur-noch-illegal-handlungsfaehig-1858615
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läuterungen zu den Rechenschaftsberichten werden im kommunal-

politischen Raum kaum nachgefragt, da der Jahresabschluss bereits 

die tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nachvollzieh-

bar darstellt. Sollten sich dennoch Fragen ergeben, so können die 

Ergebnisse mündlich erörtert und beantwortet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Karl-Christian Schelzke 
Geschäftsführer 



 

 

Rechnungen bitte an: rechnungseingang@friedrichsdorf.de 
Taunus Sparkasse IBAN DE16 5125 0000 0020 0020 26 · BIC HELADEF1TSK 
Weitere Bankverbindungen der Stadtkasse finden Sie unter www.friedrichsdorf.de. 
Ust-ID-Nr. DE 114 110 396 Ust-Nr. 00 322 644 001 

Wir sind für Sie da  
Mo. – Fr. 08.00 –    12.00 Uhr 
Mo. + Di. 13.30 –    15.30 Uhr 
Do.   13.30 –    18.00 Uhr 

  

 

 

 

 
 
 
Anhörung des Innenausschusses des  
Hessischen Landtags am 26.11.2025  

Stellungnahme zum Gesetzentwurf  
Kommunales Flexibilisierungsgesetz (KommFlex) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bedanke mich für die Möglichkeit, zum Gesetzentwurf der Hessischen Landesregierung 
Stellung nehmen zu dürfen. 
 
Ich begrüße ausdrücklich das Ziel der Landesregierung, die kommunale Ebene von 
übermäßiger Bürokratie zu entlasten und Handlungsspielräume zu erweitern. Die Vielzahl 
an Vorgaben, Dokumentationspflichten und Verfahrensvorschriften bindet erhebliche 
Ressourcen und erschwert vielerorts die effiziente Aufgabenerfüllung.  
Eine Initiative zum Abbau solcher Belastungen ist daher grundsätzlich zu begrüßen. 
 
Allerdings zeigt der vorliegende Gesetzentwurf meiner Meinung nach konzeptionelle 
Schwächen. Statt den intendierten Abbau von Bürokratie zu ermöglichen, droht er neue 
Verfahrenslasten, rechtliche Unsicherheiten und zusätzliche Verwaltungsschritte zu 
erzeugen. 
 
Der Entwurf verfolgt den Ansatz, Kommunen zeitlich befristete Abweichungen von 
landesrechtlichen Standards zu gestatten, um eigenständig Entlastungen zu erproben. 
Diese Grundidee, kommunale Eigenverantwortung zu stärken, ist nachvollziehbar. Die 
konkrete Ausgestaltung des Verfahrens widerspricht jedoch dem Ziel der Vereinfachung. 
 
Kommunen sollen künftig selbst identifizieren, welche Regelungen sie als übermäßig 
bürokratisch empfinden, diese Auswahl begründen und einen Antrag auf befristete 
Befreiung stellen. Über jeden Antrag entscheidet das zuständige Fachministerium.  

Der Bürgermeister 

Stadtverwaltung · Postfach 13 40 · 61364 Friedrichsdorf 
Amt: Bürgermeister 

Stadt FRIEDRICHSDORF 

Hugenottenstraße 55 

61381 Friedrichsdorf 
 

Kontakt 

Lars Keitel 

Zimmer Nr. 104 

Telefon  06172 731 – 1212 

Zentrale 06172 731 – 0 
 

lars.keitel@friedrichsdorf.de 

www.friedrichsdorf.de 

Ihr Schreiben       

Ihr Zeichen       

Unser Zeichen       

Datum   6.11.2025 

Hessischer Landtag 
 
Vorsitzender des Innenausschusses 
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Dieses Verfahren ist komplex, erzeugt erheblichen Aufwand und führt dazu, dass 
Entbürokratisierung wiederum durch Bürokratie organisiert wird. 
 
Da keine verbindlichen Bearbeitungsfristen vorgesehen sind und jede Befreiung auf vier 
Jahre begrenzt ist, bleibt der Nutzen für die Kommunen zudem vorübergehend und 
unsicher. Ein struktureller Abbau von Standards ist so kaum zu erreichen. 
 
Der Geltungsbereich des Gesetzes ist sehr eng. Befreiungen können ausschließlich 
landesrechtliche Regelungen betreffen. Damit reduziert sich das mögliche 
Entlastungspotenzial. In der Gesetzesbegründung fehlt eine belastbare Einschätzung, 
welche Regelungen tatsächlich betroffen sein könnten.  
 
Positiv hervorzuheben ist die Möglichkeit, dass Anträge über kommunale Spitzenverbände 
eingereicht werden können. Dies kann Doppelarbeit vermeiden und gemeinsames 
Vorgehen erleichtern. Dennoch ändert dies nichts an der strukturellen Schwäche des 
Ansatzes: Die Verantwortung für die Analyse und den Abbau von Bürokratie wird vom Land 
auf die Kommunen verlagert. 
 
Das Gesetz führt zu einem inneren Widerspruch. Während der Zweck des KommFlex die 
Vereinfachung verwaltungsinterner Prozesse ist, wird ein neues, aufwendiges 
Genehmigungsverfahren geschaffen. 
 
Die Kommunen müssten für jede beantragte Befreiung nachweisen, dass der Zweck der 
jeweiligen Regelung trotz Absenkung des Standards gewahrt bleibt. Diese 
Nachweispflicht führt zu umfangreichen Prüfungen und Dokumentationen – also genau zu 
dem Aufwand, den das Gesetz eigentlich reduzieren will. 
 
Die vorgesehenen vierjährigen Erprobungsphasen mit anschließender Evaluierung durch 
das Land bergen zudem das Risiko, dass viele der erprobten Vereinfachungen nicht 
dauerhaft fortgeführt werden. Der erhoffte Lerneffekt und die Verstetigung erfolgreicher 
Ansätze bleiben so aus. 
 
Die Möglichkeit unterschiedlicher Standardanwendungen in einzelnen Kommunen 
gefährdet die landesweite Rechtsgleichheit. Bürgerinnen und Bürger könnten je nach 
Wohnort unterschiedlich behandelt werden, was mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz 
nur schwer vereinbar ist. 
 
Das Land überträgt die Aufgabe der Regelungsüberprüfung auf die Kommunen. Damit wird 
die Verantwortung für den Abbau landesrechtlicher Bürokratie dorthin verlagert, wo weder 
die Gesetzgebungskompetenz noch die fachliche Zuständigkeit liegt. Dies schafft 
zusätzliche Unsicherheiten, insbesondere im Hinblick auf Aufsichtsverfahren und 
Rechtsschutzfragen. 
 
Eine Absenkung personeller Standards kann den bestehenden Fachkräftemangel nicht 
kompensieren. Im Gegenteil besteht die Gefahr, dass Bearbeitungszeiten steigen und 
Verfahren häufiger vor Gericht landen. Das Gesetz sieht hierfür keine finanziellen 
Ausgleichsmechanismen vor. 
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Die vorgesehenen Ergänzungen der Hessischen Gemeindeordnung (§§ 92 und 106 HGO) 
sollen Kommunen mehr Flexibilität bei der Haushaltsaufstellung ermöglichen. Diese 
Änderungen können kurzfristig Erleichterungen schaffen, lösen jedoch nicht das 
Grundproblem vieler Kommunen: die strukturelle Unterfinanzierung. 
 
Das KommFlex verfolgt ein richtiges Ziel, greift aber in seiner Umsetzung zu kurz. Statt 
einer landesweiten und systematischen Überprüfung bürokratischer Vorschriften entsteht 
ein Modell, das einzelne Kommunen mit zusätzlicher Bürokratie belastet und rechtlich 
unklare Situationen schafft. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Lars Keitel 
Bürgermeister 



SGK Hessen – Stellungnahme zum KommFlex  
fristgerecht per E-Mail, an den HLT am 7.11.25 übermittelt.
  1 
 

          

 

Stellungnahme der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für 

Kommunalpolitik zum Kommunalen Flexibilisierungsgesetzes 

(KommFlex - Drucksache 21/2623) 

 

Wir bedanken uns dafür, zu der Anhörung zu diesem Fraktionsgesetz eingeladen zu sein 

und vorher die Möglichkeit bekommen dazu Stellung zu nehmen. 

Damit trägt die Landesregierung einem schon lange von den Kommunalen 

Spitzenverbänden vorgetragenen Wunsch Rechnung, durch Entbürokratisierung und 

Standartabbau Abläufe zu vereinfachen und damit zu schnelleren und kostengünstigeren 

Verwaltungsabläufen zu kommen. 

Es ist ein erster Anlauf, auf Landesebene Entbürokratisierung zu versuchen in einer 

Verwaltungskultur, die in der Vergangenheit das Dickicht der Verwaltungs-vorschriften 

immer enger gestrickt hat, so dass nur noch Experten sich darin zurechtfinden. 

Deshalb ist es selbstredend sinnvoll, Standards für einen befristeten Zeitraum aufzuheben. 

Dies wiederum macht es notwendig, die Wirkungen der Standartbefreiung in diesem 

Zeitraum sorgfältig zu evaluieren und wissenschaftlich begleiten zu lassen. 

Es ist ebenfalls selbstredend, dass dies ein Artikelgesetz sein muss, das verschiedene 

Gesetze, nicht nur die HGO und die HLO betreffen muss, sondern auch die GemHVO, das 

HVwVfg oder das Hessischen Kinder- und Jugendgesetzbuchs. 

Die im Gesetzentwurf „angepackten“ Gesetze des Hessischen Gesetzes über die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung und das Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz sind in 

dem, was dort aufgeschrieben wurde eher als „kleine Novelle“ einzuschätzen. 

 

Die Stellungnahme bezieht sich auf drei Bereiche: 

1. Veränderungswünsche im StbG 

2. Vorschläge zu weiteren Veränderungen der HGO und HLO 

3. Impulse für weitere Bereiche die dringend entbürokratisiert werden müssten 

 

 

Zu 1 (Veränderungsvorschläge im StbG): 

Ziel des Standardbefreiungsgesetzes ist gem. § 1 u.a. die Entlastung kommunaler 

Körperschaften von Bürokratie und Standards. Der Anwendungsbereich erstreckt sich gem. 

§ 2 Abs. 1 auf Standards in Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 

des Landes.  
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Insgesamt erscheint das vorgesehene Verfahren zur Antragstellung in Teilen zu komplex. 

Die Beteiligung mehrerer Ministerien und die fehlende Entscheidungsfrist bergen die 

Gefahr, dass Anträge auf Standardbefreiung in der Praxis zu lange dauern.  

Um einen echten Nutzen für die Kommunen zu erzielen, sollte eine verbindliche 

Entscheidungsfrist (z. B. drei Monate) eingeführt werden.  

Ebenso sollte geprüft werden, ob kommunale Spitzenverbände (Hessischer Städtetag, 

HSGB, HLKT) eine Koordinierungsfunktion übernehmen können, um Doppelarbeit und 

formale Fehler zu vermeiden.  

 

Die Befristung auf vier Jahre ist sachgerecht. Wichtig ist jedoch, dass erfolgreiche 

Modellprojekte zügig gesetzlich verallgemeinert werden und die Ergebnisse aus der 

kommunalen Praxis in den Evaluierungsprozess tatsächlich einfließen.  

Der Status „Modellkommune“ wird positiv bewertet. Allerdings ist zu beachten, dass gerade 

kleinere Kommunen personell oft nicht in der Lage sind, parallele Befreiungsverfahren in 

über zehn Bereichen zu initiieren. Hier sollte das Land gezielt Anreize schaffen (z. B. 

personelle oder finanzielle Unterstützung, Beratung durch eine zentrale Servicestelle).  

Die vorgesehene Evaluierung nach vier Jahren ist wichtig. Um die Akzeptanz zu erhöhen, 

sollten die Ergebnisse öffentlich und praxisorientiert aufbereitet werden, etwa in Form einer 

landesweiten „Best-Practice-Datenbank“.  

 

 

Möglichkeit der Antragstellung durch „kommunale Körperschaften“ (§ 3 Abs. 1 

Satz 1 StbG) 

 

Antragsberechtigt für Anträge auf Abweichungen von Standards sind nach dem 

vorliegenden Gesetzentwurf allein kommunale Körperschaften (Gemeinden, Landkreise 

und Zweckverbände).  

 

Es sollten zusätzlich rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts (§ 126a HGO) in den 

Geltungsbereich des Gesetzes in § 3 Abs. 1 StbG aufgenommen werden. Auch auf diese 

erstrecken sich Standards in Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 

des Landes im Sinne von § 2 Abs. 1 StbG. Warum soll kommunale Aufgabenerfüllung in 

der Rechtsform der kommunalen Anstalt nicht ebenfalls von den Möglichkeiten des 

Gesetzes profitieren können, während kommunale Körperschaften vom Geltungsbereich 

des StbG erfasst sind? Dies gälte umso mehr, falls lt. S. 10 (Gesetzesbegründung) die 

Rechtsform der Gemeinsamen kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts (§§ 29a und 29b 

KGG) als „Zusammenarbeitsform nach dem KGG“ Antragsrecht haben soll. 

 

 

 

Möglichkeit der Antragstellung durch „mehrere kommunale Körperschaften“ (§ 3 

Abs. 1 Satz 2 StbG) 

 

Zu begrüßen ist, dass gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 StbG nicht nur jeweils einzelne kommunale 

Körperschaften, sondern auch „mehrere kommunale Körperschaften“ einen Antrag auf 

Abweichung von Rechtsvorschriften stellen können. Hiermit wird u.a. die mittlerweile hohe 

Zahl an interkommunalen Kooperationen auf der Basis öffentlich-rechtlicher 

Vereinbarungen (§§ 24 ff. KGG) - und öffentlich-rechtlicher Verträge erfasst. Diese 

Kooperationen haben nicht den Status einer kommunalen Körperschaft und können dank 

der o.g. Regelung dann ebenfalls die Möglichkeiten des Gesetzes nutzen.  
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Dazu gibt es bereits landesweite Beispiele: Kommunale Vergabezentren, Kooperationen in 

den Bereichen Fördermittelmanagement, Informationssicherheit, Landschaftspflege, 

Klimaschutz, Beschaffung von Feuerwehrbedarf etc. Diese Kooperationen sind durch Satz 

2 des § 3 Abs. 1 vom Wortlaut des StbG erfasst und können in ihren unterschiedlichen 

Aufgabenfeldern - bei Erfüllung aller sonstigen Voraussetzungen – die 

Flexibilisierungsmöglichkeiten des Gesetzes nutzen.  

 

In der Gesetzesbegründung zu § 3 StbG auf S. 10 wird dargestellt, dass „die Dispensation 

eines Standards auch mehreren Kommunen gewährt werden kann, sofern diese eine 

Zusammenarbeitsform nach dem KGG nutzen. Hierzu bedarf es einer Aufgabenerledigung 

oder -Übernahme durch eine andere Körperschaft.“ Die Gemeinsame kommunale Anstalt 

des öffentlichen Rechts gem. §§ 29a und 29b KGG ist jedoch keine „Körperschaft“, sondern 

eine Anstalt.  

 

Wenn die Gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts als Zusammenarbeitsform 

nach dem KGG vom Gesetzestext erfasst sein soll – was wünschenswert und wohl auch 

gewollt ist, sollte der Text der Begründung der Klarheit halber nach dem Wort 

„Körperschaft“ erweitert werden um die Worte „oder eine Anstalt“ oder alternativ „durch 

eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts“.  

 

 

Entscheidung über die Antragstellung durch das nach den kommunalrechtlichen 

Vorschriften zuständige Organ (§ 3 Abs. 2 StbG) 

 

Über die Stellung eines Antrags auf Abweichungen von Standards entscheidet gem. § 3 

Abs. 2 StbG das nach den kommunalrechtlichen Vorschriften zuständige Organ. Im Fall der 

Antragstellung durch „mehrere kommunale Körperschaften“ im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 

2, die durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung oder einen öffentlich-rechtlichen 

Vertrag interkommunal verbunden und somit keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, 

würde dies bedeuten, dass das zuständige Organ jeder einzelnen an der Kooperation 

beteiligten Kommune eine gleichgerichtete Entscheidung treffen müsste und anschließend 

jede Kommune einen eigenen Antrag stellen müsste. Je nach Anzahl der an einer IKZ 

beteiligten Städte und Gemeinden ist dies ein nicht unerheblicher und unnötiger 

bürokratischer Verfahrensaufwand. In den Kreisen Groß-Gerau und Wetterau liegt die 

durchschnittliche Zahl der beteiligten Kreiskommunen an interkommunalen Kooperationen 

bei 12 von 14 (GG) und 22 von 25 (WK).  

 

Auch die Ministerien, die die Anträge bearbeiten müssen (Innenministerium + fachlich 

zuständige Ministerien) und diverse Aufsichtsbehörden aller Ebenen (untere und mittlere), 

die mit den Anträgen lt. Gesetzentwurf befasst werden sollen (vgl. § 3 Abs. 2 - 7), würden 

mit der jetzigen Regelung im Fall eines Antrags für einen Antragsgegenstand eine Welle 

von gleichgerichteten Antragsschreiben aus allen Kommunen der betreffenden Kooperation 

zu verwalten haben.  

Die Antragstellung durch eine Kommune, nämlich die jeweils mit der Aufgabenerfüllung 

beauftragte federführende Kommune in einer Kooperation, die den Antrag zugleich namens 

und im Auftrag aller weiteren beteiligten Kommunen stellt, sollte genügen. Dies würde 

auch dem Verfahren entsprechen, das seit eh und je für die Antragstellung von 

Fördermitteln der interkommunalen Zusammenarbeit in der IKZ-Förderrichtlinie des 

Hessischen Innenministeriums geregelt ist: eine Kommune beantragt federführend für alle 

die Fördermittel und erhält stellvertretend für alle den Fördermittelbescheid.  
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Vorschlag für den Gesetzestext: „Die Beantragung soll als Gruppenantrag der miteinander 

kooperierenden Kommunen erfolgen.“ (Diese Formulierung ist nahezu wortgleich der IKZ-

Förderrichtlinie des Hessischen Innenministeriums entnommen, siehe dort Ziffer 2.) Das 

„soll“ könnte dabei vorliegend auch durch ein „kann“ ersetzt werden.  

 

 

Im Fall einer Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände ist das „einer für alle“-

Antragsverfahren in § 5 StbG bereits vorgesehen und akzeptiert. Warum nur in diesem 

Fall, nicht aber im Zusammenwirken von Kommunen? Die oben vorgeschlagene 

Entbürokratisierung des Antragsverfahrens sollte nicht davon abhängig sein, ob sich die 

kommunalen Spitzenverbände gem. § 5 StbG hilfsbereiterweise freiwillig zur Verfügung 

stellen, um einen Antrag stellvertretend für mehrere ihrer Mitglieder zu stellen. Zum einen 

würde dies wiederum zusätzlichen Koordinations- und Verfahrensaufwand für diese 

erzeugen. Zum anderen gehören die Beteiligten interkommunaler Kooperationen in der 

Regel zwei bzw. drei verschiedenen kommunalen Spitzenverbänden an (Hessischer Städte- 

und Gemeindebund, Hessischer Städtetag, bei Ebenen übergreifender Kooperation 

zusätzlich Hessischer Landkreistag). Es wäre somit in jedem einzelnen Fall des § 5 

zusätzlich zunächst einmal zwischen allen Beteiligten abzustimmen, welcher Verband nun 

zur Antragstellung für alle handelnd in Aktion treten darf/soll.  

 

 

Bekanntmachung der Genehmigung (§ 4 Abs. 1 Satz 3 StbG) 

 

Gem. § 4 Abs. 1 Satz 2 veröffentlicht die zuständige Genehmigungsbehörde die 

Genehmigung zur Abweichung im Staatsanzeiger. Für die antragstellende kommunale 

Körperschaft finden gem. Satz 3 des § 4 Abs. 2 die Regelungen in § 7 HGO oder § 6 HKO 

Anwendung. Für den Fall einer Antragstellung durch mehrere kommunale Körperschaften 

im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 ist keine Regelung getroffen. Dies hat zur Folge, dass im 

Fall einer interkommunalen Kooperation jede Kommune einzeln eine Bekanntmachung 

vornehmen muss und die Regelung erst nach Inkrafttreten der letzten Bekanntmachung 

Gültigkeit erlangt. 

 

Die Anforderungen an die Bekanntmachung sollte entbürokratisiert werden, indem das 

StbG die Bekanntmachung der Genehmigung allein im Staatsanzeiger genügen lässt. Der 

Staatsanzeiger ist für jedermann online verfügbar: Startseite | Staatsanzeiger für das Land 

Hessen. In zahlreichen Fällen wird es sich bei den Standardabweichungen zudem inhaltlich 

vsl. um Abweichungen von internen Verwaltungs- und Verfahrensstandards handeln, die 

für die Einwohner einer Kommune oder eines Kreises von eher nachrangigem Interesse 

sein dürften. Bei für die Einwohner bedeutsamen Antragstellungen, die über laufendes 

Verwaltungshandeln hinausgehen, wären diese zudem vorab in öffentlichen 

Gremiensitzungen bis hin zur Vertretungskörperschaft zu beraten und entscheiden, so dass 

auch insofern in Verbindung mit der Zugänglichkeit des Staatsanzeigers eine ausreichende 

Information der Einwohner gewährleistet wäre.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.staatsanzeiger-hessen.de/
https://www.staatsanzeiger-hessen.de/
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Zu 2: (Vorschläge zu weiteren Veränderungen der HGO und HLO) 

Die Änderungen im Haushaltsrecht werden grundsätzlich begrüßt, da sie erkennbar auf 

Bürokratieabbau zielen. Insbesondere:  

 

Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept (§ 92a Abs. 1a HGO): Diese Regelung 

ist sinnvoll, sofern der Haushaltsausgleich kurzfristig erreichbar ist. Sie entlastet 

Verwaltungen und Aufsichtsbehörden gleichermaßen.  

Vorzeitige Veröffentlichung der Haushaltssatzung (§ 97 Abs. 5 HGO): Ein Schritt in 

die richtige Richtung – hierdurch werden Planungsverfahren beschleunigt.  

Verzicht auf Rechenschaftsberichte für kleine Kommunen (§ 112 Abs. 3 HGO): 

Diese Regelung ist praxisnah, sollte jedoch fakultativ ausgestaltet bleiben, damit auch 

kleinere Kommunen auf Wunsch weiterhin Rechenschaftsberichte vorlegen können.  

 

Ergänzung des Katalogs der geänderten Vorschriften um (§ 127a HGO): Aufnahme 

einer ergänzenden Regelung, dass im Fall interkommunaler Zusammenarbeit die Anzeige 

durch eine beteiligte Kommune stellvertretend für alle an die (gemeinsame) 

Aufsichtsbehörde genügt.  

 

 

Zu 3: (Impulse für weitere Bereiche die dringend entbürokratisiert werden 

müssten) 

 

1. Sozialbereich:  

 

Besondere bürokratische Belastungen bestehen bei den Berichts- und 

Dokumentationspflichten sowie den Zwischennachweisen (jährlich zu führen) und 

Verwendungsnachweisen (nach Abschluss einer Maßnahme zu führen) zu den 

Förderungsmaßnahmen (z.B. „Sprach-Kita“, „Starke Teams, starke Kitas“, 

„Fachkräfteoffensive“, „Kita-Assistenzen“). Es wäre wünschenswert, auf die einzelnen 

Zwischennachweise zu verzichten.  

 

2. Finanzen: 

  

Reduzierung der Berichtspflicht gem. § 28 GemHVO Abs. 1 (Haushaltsvollzug) auf einmal 

jährlich zum 30.06. + Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss.  

 

Vereinfachung der Antrags- und Genehmigungsverfahren für Förderprogramme (wie z.B. 

KIP, Hessenkasse), etc., Festlegung von flexibleren Förderrichtlinien welche eine 

bedarfsorientierte Mittelverwendung zulassen.  

 

Festlegung von hessenweit einheitlichen und verbindlichen Richtlinien und Vorgaben zu 

einfachen, effizienten und zeitnahen Rechnungsprüfungsverfahren der kommunalen 

Jahresabschlüsse ggf. unter Nutzung der bereits vorhandenen Kommunaldatenbank.  

Vergabeverfahren:  

Vereinfachte Regelungen bei Vergabeverfahren (mehr freihändige Vergabe, höhere 

Schwellenwerte).  
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